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Räumung von Grabfeldern im Herbst 2021 – Erinnerung 
 
Infolge Ablauf der Grabesruhe werden auf dem Friedhof Papprich, Neuenhof, fol-
gende Gräber aufgehoben: 
 
Urnengräber F2/64 bis F2/74 (Januar 1995 – Januar 1996) 
 F3/1 bis F3/15 (Februar 1996 – Januar 1997) 
 F4/16 bis F4/18 (November 1995 – Januar 1996) 
 

Erdreihengräber D1/68 bis D1/82 (März 1995 – Januar 1997) 
 

Kindergräber D4/3 bis D4/4 (Juli 1991 – August 1995) 
 

Gemeinschaftsgrab Grabfeld H (Dezember 1981 – Dezember 1995) 
 
Als Grabräumung ist das Entfernen von Grabsteinen oder –platten und der Be-
pflanzung zu verstehen. Erdbewegungen (Ausgrabungen) erfolgen keine. Es 
wird zudem darauf hingewiesen, dass sich die Dauer der Grabesruhe nach der 
Erstbestattung richtet. 
 
Private Räumungen sind bis Ende August 2021 vorzunehmen. Vor der Weg-
nahme des Grabsteins ist das Bestattungsamt Neuenhof zu informieren. Angehö-
rige, die den Grabstein durch Dritte entfernen lassen, haben diesen einen schriftli-
chen Auftrag zu erteilen, welcher vor der Entfernung dem Bestattungsamt Neuen-
hof vorzuweisen ist. 
 
Nach Ablauf dieser Frist (ab September 2021) wird die Gemeinde über die 
noch verbliebenen Grabsteine und Bepflanzungen/Gegenstände verfügen 
und die Räumung zu Lasten der Gemeinde veranlassen. 
 
Zur vorgesehenen Grabräumung sind bei den Eingängen zum Friedhof Papprich 
sowie bei den Räumungsreihen Hinweistafeln angebracht. Für weitere Auskünfte 
steht Ihnen das Bestattungsamt Neuenhof (Tel. 056 416 21 70) gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
Papiersammlung August 2021 
 
Die nächste Papiersammlung findet am Samstag, 14. August 2021, statt und wird 
durch den Ski- und Snowboardclub Rüsler durchgeführt (Kontakttelefon 079 404 
03 17). Sammelware bitte immer bündeln und verschnüren. Nur korrekt bereitge-
stelltes Papier bzw. korrekt bereitgestellter Karton wird übernommen. Grössere 
Mengen oder Dimensionen von Karton, insbesondere aus Gewerbebetrieben, sind 
weiterhin gebührenpflichtig der Kehrichtabfuhr oder direkt einem Altstoffhändler zu 
übergeben. 
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Clean Up Day 2021 – die Gemeinde Neuenhof engagiert sich! 
 
Littering beschäftigt alle Regionen der Schweiz. Die getroffenen Massnahmen rei-
chen vom Aufstellen zusätzlicher Abfalleimer bis hin zu Bussen. Für eine nachhal-
tig saubere Schweiz ist es aber vor allem zentral, dass wir unsere Einstellung än-
dern und mehr Respekt zeigen gegenüber unserer Umwelt und unseren Mitmen-
schen. Abfall gehört in den Eimer – was recycelt werden kann, wird recycelt! Die 
„IG saubere Umwelt (IGSU)“ veranstaltet deshalb am 17./18. September 2021 den 
Clean Up Day 2021. An diesen beiden Tagen räumen Gemeinden, Schulklassen, 
Vereine und Unternehmen etc. aus allen Landesteilen gemeinsam auf. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.clean-up-day.ch. 
 
Die Gemeinde Neuenhof hat sich entschieden, dieses sinnvolle Projekt erneut 
entsprechend zu unterstützen. Am Freitag, 17. September 2021, findet deshalb 
ein lokaler „Clean Up Day“ in Neuenhof statt. 
 
Freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich ebenfalls für dieses Projekt engagieren 
möchten, können sich noch bis spätestens am Donnerstag, 26. August 2021, bei 
Herrn Sven Neukom (sven.neukom@neuenhof.ch oder 079 126 44 16) anmelden. 
Wir freuen uns über jede Unterstützung. 
 
 
5432 Neuenhof, 9. August 2021 Gemeinderat Neuenhof 

http://www.clean-up-day.ch/

